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Auszug aus dem Droschkentarif.
I . Tonrfahrte« .

<Wne Tourfahrt ist nicht al« unterbrochen an-
mfmn  wenn durch dar Ein- und Ansüeigen
eine« Fahrgastes ein Aufenthalt von nicht länger
US zwei Minuten entsteht.

Kutscher, welche bestellt werden, vom Haltr-
vlatz aus einen Fahrgast vom Haufe abzuhvlen,
baden die Fahrt zum Abholen unentgeltlich zu
lklsten und dabet dem Besteller auf dessen Wunsch
die unentgeltliche Benutzung der Droschke zu
llestatten Ist der Besteller der abznholende Fahr¬
gast selbst, so hat derselbe vom Augenblick der An¬
nahme der Droschke aus dem Halteplatz oder dort,
wo die Drokchke angenommen wird, die Fahrt zu
bssiablen. Müssen Kutscher am Haust länger als
fünf Minuten warten, so haben sie fernerhin für
jeden auch nnr anaesangenen Zeitraum der Wartens
von fünf Minuten 20 Pf, zu beanspruchen.

Fahrten innerhalb der Stadt und Sand»
hLnser und zwar bis zn folgenden Punkte« r

а.  im Rerotbal bi« zur Nerobergstraße,
ansschl der letzteren,

d. Kapellenstraße bis zur Ecke der Thor¬bergweges.
v. Fdsteinerstraste bi« zur Ecke der project.

Ringstraße(jetzt zwischen No. stund No,5),
б.  Sonnenberaerilraste bis zu der, der

Stadtzunächst gelegenen Grenz- der Kronen-
branerei,
Parkllraste bis zur Ecke des Parkweges,
Bierstadterstraste bis einschl,der Alwinen-
und Solmsstraße, sowie der Sovbienstraße,
Frankkurterstraste bis znm Haingraben,
einschließlich der Lanaenbeckstraße,

K, Mainzerstraße bis zum Eisenbahn-
Ueberaanae,

i. S -hlackthanSstraße biszum̂ chlachtbanse
Ic. Biebritherstraße bis zur Mohringstraße,

einschließlich letzterer,
I. Scktiersteinerstraße bi? zur diesseitigen

Erenze des ErerzierplatzeS,
in. Dostheimerstraße bis znm Fahrweg nach

der Wellritzmüble, nächst dem städtischen
Bnllenstall,

n.  Sabnstraße bis znm Haust Ra, 8,
o. stlarllraße bis stir Schleifmüble,

Malkmiihlitraße bis zur Bachmaperstr.,
Platterttraße bis zur Mündung der
Rothstraße.

e.
i.

e-

p.
q-

bei1 bis 2 Personen . .
bei st dir 4 Personen . . . .

Ueber diese Punkte hinaus
bi« znm Ende der zusammen-
hänaenden Häuser der borge»
dachten Straßen, einlchl. der
NerobergstraßenndderLanzstraße
bei1 bis 2 Personen . . . .
bei8 bis 4 Personen . . . .

Bei Fabrstn an« den Eisen-
bahnböfen 20 Pf. mehr.

Da» Warten beim Abbolen
von Fabraästen zur Tageszeit
muß während der ersten luns
Minuten unentaeltlich geschehen:
für jede weiteren wenn auch
nur angesanaenen fünf Minuten
werden vergütet.

Eins«. Zweilv.
Ms. Ri. Mk. Di.
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bj.  Fahrten außerhalb der Stadt und

Sandbänke».
Au« in jedem Wagen besindlichen Svezial-Tarif

zu ersehen.
r . m«nd-Tonrfahrten.

Aus in jedem Wagen hessndlicheu Svezial-Tarif
zu ersehen.

H . Zcitfahrten.
a. Für eine Fahrt innerhalb

der unter I. A. für
Tourfabrten angegebenen
Grenzen ohne Unterschied der
Personenzahl, vro Stunde 2 ~ 2 —

b. FüreineFabrtaußerbalbder
kür Tonrsabrten unter 1,K.
anaegebenen Erenzen. obne
Unterschied derPersonenzabl,
vro Stund« . 2 SO 4 —
Bei Zeitkabrten außerhalb der unter 7. A.

anaegebenen Grenzen, ist, fall« die Fahrten außer
halb dieser Grenzen beendigt werden, der Fabrvreis
für die Rückfahrt auf dem kürzesten Wege bis zn
dm unter 7. A.  anaegebenen Grenzen nach den
Sätzen für Zeiikahrien,n zahlen.

Die Tape ist von Pfertel -n Viertelstunde zu
berechnen. Jede angefangene Viertelstunde wird
für voll gerechnet.
II ». Für Fahrten während der Nachtzeit,
soweit dststlbena»f den Wartevlätzen und Straßen
zu sofortiger Ausführung übernommen werden, ist
der doppelte Fabrvreis zn entrichten.

Al« Nachtstunden werden betrachtet:
ln der Zeit vom 1. Avril bis em'chl.
80. September: die Stunden von 11 Uhr
Abend? bis 6 Ubr Morgen»,
lg der Zeit vom1. Oktober bi» einschl.
81. Mär,: die Stunden von 11 Ubr
Abend? bis7 Ubr Moraen«.

Bei Droschken, welche für dle Nachtzeit bestellt
«erden, ist der dreifache, jedoch, wenn es sich um
eine Droschkenfabrt noch den Frühzüaen der Essen-
Hahnen handelt, nur der doppelte takismäßige
Tagessabwreisr» entrichten.

Da« Warten beim Abholen von Fahrgästen
Sährend der Nachtzeit muß für die erste Viertel¬

L,

V

stunde ohne jede« Entgelt geschehen: für jede
weitere angefangene bezw. vollendete Bierstlstunde
werden 80 Pf. für Einspänner und 76 Pf. für
Zweispänner vergütet.

IV . Fahrt« , aus und nach de«
Eisen bahnst Sfen.

Für dle Fahrten au« den Gisenbabnbvstn ist
während der Tageszeitz» den ad 7 »nd 77 ge¬
nannten Sätzen ein Zuschlag von 20 Ps. zu ßadlen.

Fü- die Fahrten au« und nach den Elsen-
babnböfen während der ad 777 angegebenen Nacht¬
zeit ist nnr der dopv-lte ad 7 und 17 ststgesttzle
Tagesfahrprels ohne Zuschlag zu berechnen.

V. Der zum Abholen a«S den»Theater
bestellte Droschkenkutscher kann dm ad ni ge¬
nannten doppelten Fahrpreis nie verlangen, da¬
gegen müssen ihm für das Warten 80 Pf. besonders
gezahlt werden.

VI . Die Führer her sogenannten
Damen-PhaetonS

(Vonnv-Fnkrrwerke) sind berechtiyt, bei Zeitfahrtcn
ein Drittel der Taxe mehrz» fordern.

VII . Die Führer von Schlitten
find berechtigt, ein Drittel der Taxe mehr zn fordern.

VIII . Bei Fahrten außerhalb der Stadt
ist da« kleine Handgepäck, w'e Handkoffer. Hnt-
schochtel und Reisesack. frei. Dagegen 'st für l-d-r
größere Stück Gepäck 80 Pf. ohne Rücksicht auf
die Entfernung zu entrichten.
■X. Den Droschkenkutschern ist es untersagt
Trinka-lder zn verlanqm.

Wiesbaden, dm1. November 1901.
Der Polizei-Prässdent. K. Prinz v. Rattbor.

Bekanntmachung,
betreffend das Drofchkensnhrwesen.
Es wird hiermit zur Kenntniß der Mitglieder

des Wiesbadener Droschkenbesttrer-Dereins
gebracht, daß vom 1. Abril d. A. ab auk dm
folgenden Draschkenbalteplätzen der Stadt Wies¬
baden die daneben anaegedme Zahl Droschken
Ausstellung zu nehmen hat:

Zahl der Droschkm.
1. Am Krieaer-Denkmal im Nerotbal . . 2
2. In der Saalgasse an der Mündung in

die Taunusstraße . . . . . . . 8
8. Auf dem Krainvlatz . . • 8
4. In der Sonnenberaerstraße, an den durch

die Kuranlagen führenden Ebaisenweg 2
k>. Vor der alten Kurbaus-Colonuade. . 20
6. Vor der neuen KurhanS-Eolonnüde(auch

Theater-Calonnade gen.) . 20
An allen Abende« , an welchen Vor¬

stellungen im Kgl. Theater stattfinden, bleibt
der vorgenannte Halteplatz nur bis N '» Nnr
Abends mit SO Droschken, nach 8'/« Uhr
AbendS nur mit 10 Droschken besetzt.
7 An der Südseite de? RatbbanseS. . . 4
8 Aul der Südseite der Mnieumstraße . 3
9 Aui der Ostleite der Victoria straße, an der

Mündung in die Frankl,irterstraße. 6
10. In der Blnmenstraße—Westseite—an

der Mündung in die Bierstadterstrnße 3
11. Ansdem südlichen Fahrdamme der Rhein-

straße vor dem Lndwiasbahnhos. - 20
12. Aus dem Reitweac der Rbeinstraße, an-

fangend an der Rbeinbabnstraße. . 10
13. Ans dem Reitwege der Rbeinstraße, an-

sangend an der Moritzstraße. . . 10
14. Ans dem Reitweged»r Rbeinstraße, an-

fangend an der Wörihstraße . . . 3
18. Aus dem östlichen Fabrdammd. AdvE?-

allee an der Mündung der Goethe¬
straße(südliche Ecke derselben) . . . 8

16. Ans dem Manritinsvlatz. 8
Den für den Eisendabndienft bestimmten

Droschken sind nachfolgende Halteplätze angewiesen
worden: _

Für den Dienst aus dem Tannns-
nnd SndwiaSbahnhof, sowie ans dem
Rheinbahnhos ans dem Reitwege und ans der
südlichen Fabrdabn der Rbeinstraße, anfangend
an der Adolphstraße in der Richtung nach der
Nicolasstraße.

Die vorstehend zu 2, st, 8. 6, 11 und Ist ge¬
nannten Halteplätze sind von Morgen? 6 llhr ab
mit ie 2 Droschken zu besetzen.

Der zu 16 genannte Halteplatz ist erst von
8 Ubr Nachmittag? ab mit der angegebenen Zahl
Droschkm zn besetzen, wäbrend die Dienstzeit
sämmtlicher übrigen Droiebken auf den vorge¬
nannten Halteplätzen um8 Uhr Morams beginnt.

Mit Ausnahme von 10 Droschken auf dem
Halteplatz vor der alten Kurhaiiscolonnade. bezw.
nach beendigter Borstelluna im Königlichen Theater
— oder wenn solche Vorstellung nicht stattflndet
— ans dem Halteplatz vor der neuen KnrhanS-
colonnade(auch Tbeatercolonnade genannt), deren
Dienstzeit bi« Nachts 12 Ubr währt, dauert die
Dienstzeit sämmtlicher übrigen Droschken ans den
Halteplätzen bis 11 Ubr Abends, *

Wiesbaden , den4. März 1902.
Der Polizei-Präsident, K. Prinz v. Raiibor.

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingewiesen, daß es im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt, bei Errichtung oder
wesentlicheil Veränderungenibrer gewerblichen An
lagen den Königlichen Gewerbeaufsschtsbeamten
(Gewerbe-Inspektor) zn Ratbe zn ziehen,damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterunaen und un-
nöthiger Kosten von vornherein diejenigen Ein
richtungen getroffen werden können, deren es zur Er
füllnna der durch die Bestimmungen der§§ 120a, d
der Gewerbeordnung den Betriebsunternehmern
auferlegten Pflichten bedarf. *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibsr.

Polizei -Verordnung.
Markt - Ordnung

für di« Stadt Wiesbaden.
Auf Grund der §8 8 und 6 der Königlichen

Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizeiverwaltung in den neu erworbenen LandrS-
thrilcn und der §8 69 und 149 der Reichsgewerbe¬
ordnung vom 21. Juni 1869 in der zur Zeit
gültigen Fassung wird im Einverständniß mit der
Gemeindebehörde verordnet, was folgt:

Allgemeine Bestimmung:
§ 1. Die Vollziehung der Marktordnung liegt

unter Mitwirkung der städt. Accifevcrwaltung der
Kgl. Polizeiverwaltung ob.

Besondere Bestimmungen.
1. Wochenmarkt.

8 2. Der Wochenmarkt findet au jedem Werk¬
tage auf dem neuen Marktplatz am RathbauS,
sowie bis auf Weiteres in der Querstraße statt.

Im Falle des Bedürfnisses werden auch noch
andere städt. Plätze im Einvernehmen mit der
Gemeindebehörde für die Abhaltung von Wochen¬
märkten gestattet werden.

8 3. Der Wocheumarkt beginnt während des
ganzen Jahre» um 7 Uhr Vormittags und endet
um 2 Uhr Nachmittags.

8 4. Mit der Anfahrt der Verkaufsgegenstände
und dem Aufstellen der Verkaufstifche und Stände
kann eine Stunde vor Beginn des Markte« ange¬
fangen werden. Spätestens eine Stunde nach
Schluß des Marktes muß der Markt völlig ab¬
geräumt fein.

8 8. Gegenstände der Wochenverkebr« sind.
1. Robe Naturerzeugnifle mit Ausschluß des

gröberen Vieh«,
2. Fabrikate, deren Erzeugung mit der Land-

und Forstwirthschaft, dem Garten- und Obstbau
oder der Fischerei in unmittelbarer Verbindung
steht, oder zn den Nebenbeschäftigungen der Land-
leute der Gegend gehört, oder durch Tagelöhner-
arbeit bewirkt wird, mit Ausschluß der geistigen
Getränke,

8. frische Lebensmittel aller Art.
8 6. Das Feilhalten anderer Gegenstände auf

dem Wocheumarkte ist untersagt.
8 7. Tische oder sonstige Vorrichtungen zum

Rurlegen pp. der Waaren und Ueberdachuiigen der
Verkaufrgegcnstände dürfen nur in der Art aus¬
gestellt werden, daß sie weder den Verkehr hindern,
noch sonst den Marktbesuchernzum Nachtheile
gereichen. Insbesondere ist da« Aufstellen von
Waaren und Gesäßen außerhalb der eigentlichen
DerkaufSstände in den für den Verkehr bestimmten
Gängen untersagt.

8 st. Jeder Inhaber eines Marktverkailfsitandes
ist verpflichtet, seinen Verkaufsstand, sowie den vor
demselben belegenen Gang während der Marktzeit
bis zur Mitte sauber zuhalten, und dürfen Abfälle
irgend welcher Art wegen der dadurch berbei-
geführtknUnfallgefahr nicht umhergeworfen.sonderii
müssen vielmehr in geeigneten Gesäßen gesammelt
und letztere in die aus dem Marktplätze aufgestellten
eisernen Abfalltonnen entleert werden, soweit die
Abfälle nicht etwa von den Marktverkänfern selbst
fortgeschafft werden. Für durch Nichtbeachtung dieser
Vorschrift etwa berbeigefübrte Schäden aller Art
haftet der Säumige nach den allgemeinen LandcS-
gcsetzeu.

8 9. Fische dürfen nur, nachdem sie getödtet
find, geschupvi und ausgeweidet werden. Die
Fifchverkaufsstände müssen so eingerichtet sein, daß
ein Verstreuen von Eingeweidetheilen, Schuppen
und sonstigen Abfällen, verhindert wird. Die
Fischabfälle dürfen nickt in die Ablanfschachte und
Sinkkästen geworfen, sondern müssen vielmehr in
die für diese Abfälle besonders aufgestellte Sammel-
tonnc verbracht werden.

8 10. Dar Anvreisen von Waaren durch Aus¬
rufen oder in anderer geräuschvollerWeise ist
verboten.

8 11. Wagen jeglicher Art dürfen aus der
Plattform de« Marktes nicht aufgestellt werden.
Für Kartoffel-, Kraut- und ähnliche Fuhrwerke
werden geeignete Aufstelluiigtzplätze angewiesen
werden.

812. Der Verkauf von Gegenständen des
eigentlichen Wochenmarktverkehrs(s. 8 6) im Um-
berzieben innerhalb des Stadtgebiete« ist an den
Wochenmarkttagen vor 10 Uhr Vormittage unter¬
sagt. Auf Milch, Backwaare und Fleisch und das
Ueberbringen bestellter Waaren an ständige Ab¬
nehmer bezieht sich dieses Verbot nicht.

8 18. Die Marktstandplätze werden durch die
mit der Erhebung der Marktstandgeldcs beauf¬
tragten Beamten der städt. Accise-Verwaltung an¬
gewiesen und ist deren Anordnungen bei Ver¬
meidung der Verweisung vom Marktplätze un¬
bedingt Folge zu leisten. Ein Reckt auf Ein¬
räumung einer bestimmten Stelle und einer be¬
stimmten Größe des Marktstandc« bat Niemand.
Auch sind die Marktstände ausschließlich zur Aus¬
übung des eigenen Gewerbes bestimmt und dürfen
daher tu keinem Falle an andere Personen ab¬
getreten oder vermiethet werden.

8 14. Käufer wie Verkäufer hoben stch so zu
verhalten, daß der Anstand nickt verletzt und die
öffentliche Ruhe und Ordnung nicht gestört wird.
Müßige« zweckloses Umherstcben, wodurch der
freie Verkehr beengt wird, ist verboten.

8 15. Das Miibringen und Umherlaufen von
Hlmden auf den für den Victualienmarkt be¬
stimmten Plätzen, während der im 8 3 dieser Ver-
orduunfl angeaebeveii Marktzeit ist verboten. Ver¬
antwortlich sind diejenigen Personen, in deren Be¬
gleitung die Hunde stch befinden, bezw. die Eigen-
thümer derselben.

g'A

8 16. Verkäufer von solchen Nahrung»- und
Gennßmittel», die zum Verzehren fertig stnd,
müssen die Waaren den Käufern selbst zutheileu
und dürfen nicht dulden, daß letztere die auS-
gelcgten Waaren betasten und auSfuchen.

Zeitung«- und sonstiges bedrucktes Papier
darf znm Einschlagen und Einwickeln solcher
Waaren nickt benutzt werden.

“ 17. Es dürfen nur unverdorbene, der Ge¬
sundheit nicht schädliche Waaren seilgeboten werden.

Wenn verfälschte, verdorbene oder sonstige der
Gesundheit nachtheilige Lebensmittel auf dem
Markte vorgefunden werden, so hat der Verkäufer
außer der Bestrafung die Wegnahme dieser Gegen¬
stände zn gewärtigen.

8 18. Das Aufstellen und Abtragen der der
städt. Accise-Verwaltung gehörigen Marktgeräthe

eschieht nur durch die von dieser angenommenen
rbeitrkräfte. Den Marktbeziebern ist es gestattet,

ihre eigenen Marktgeräthe selbst oder durch von
ihnen angenommene Arbeiter und Gehülscn auf«
stellen und abräumen zu lassen.

L. Frachtmarkt.
8 19. Gegenstände de? FrncktmarktverkehrS

stnd: Getreide, Hülsen- und Oelfrüchte, Heu und
Stroh. Alle übrigen landwirthschastlichen Erzeug¬
nisse gehören zn den Gegenständen des Wochen»markt-BerkehrS.

8 20. Der Fruchtmarkt findet zur Zeit wöchent¬
lich am Donnerstag und wenn dieser ein Feiertag
ist, a» dem vorgehenden Wochentage, und zwar in
der oberen Bleichstraße zwischen Helenenstraße und
BiSmarckring statt. Die angefahrene Frucht hat
zwischen Helenen- und Hellmundstraße, das an¬
gefahrene Heu und Stroh pp. von der Hellmund¬
straße aufwärts Ausstellung zu nehmen derart, daß
die einzelnen Fuhrwerke zur Straßenrichtnng quer
an der Südseite der Bleichstraße, mit den Zng-
thicren nach der Mitte des FahrdammeS zu, stehen,

Die Nordseite der Bleichstraße sowie der untere
Theil, von der Helencnflraßca» abwärts nach der
Sckwalbacherstraßez», darf nicht besetzt, muß Viel¬
mehr für den Durchgangsverkehr und den Verkehr
nach und von der städt.öffentlichen Lastwaagr frei-
gehalten werden.

8 21. Ein die Dauer des Verwiegung?«
geschäfte» überschreitendes Halten von Fuhrwerken
pp. aus oder in der Nähe der öffentlichen Last¬
waage ist verboten. Die Fuhrwerke müssen sofort,
nachdem der Waagebeamte die Verwiegung für beendet
erklärt hat, von der Waage abgefahren und dürfen
auch in der unteren BIcichstraße keine Aufstellung
mehr nehmen.

8 22. Die Berkansszeit beginnt in der Zeit
vom 1. April dis Ende September um 9 llhr
Vormittags, in de» übrigen Monaten um 10 Uhr
Vormittags»nd wird durch dar Hissen der Markt-
fabne bekannt qegeben. Das Niederholen der
Marktfahne bezeichnet den Schluß des Marktes.
Vor der Eröffnung des Marktes dürfen auf dem
Frucktmarkte Verkäufe nicht abgeschlossen werden.

Der Handel mit Waaren des Fruchtmarkte«
vor oder während der Dauer de« letzteren ist ver¬
boten, es müssen vielmehr allen angefahrenen
Frucht- pv. Mengen zum Markte verbracht und
dort ausgestellt werden.

Den Anordnungen der Marktbeamten, nament¬
lich bezüglich de« An- »nd AbfahrenS der Fuhr¬
werke, sowie de» AbladenS und AufstellenS der
Frnckt ist pünktlich Folg« zu leisten.

8 23. Verdorbene Frucht darf nicht zum Ver¬
kaufe ausgestellt werden.

Jeder einzelne Sack Getreide muß durchgehend»
Frucht der gleichen Beschaffenheit und Güte ent¬
halten.

3. Krammarkt.
8 24. Der sogenannte Andreasmarkt findet

am ersten Donnerstag und Freitag nach
Andrcastag (30. November) . und zwar
auf den von der Könsgl. Polizei-Direction im
Einverständniß mit der Gemeindebehörde bestimmten
Straßen und Plätzen statt.

8 25. Die Plätzez» dem Krammarkte werden
durch die städtische Accise-Verwaltung angewiesen.

De» Anordnnnaen der damit beauftragten
Beamten ist pülikilich und unweigerlich Folge
zn leisten.

8 26. Für die Bewachung der Buden und
Waaren haben die Eigcnthümer oder Aussteller
selbst zn sorgen.

8 27. Beschädigungen des Straßenpflasterspp.
durch Anfbrechen zwecks Aufstellung von Budm ic.
sind verboten.

4. Schlnßbestimmungen.
8 28. Auf anderen als den inhaltlich genannten

Straßen und Platze» und zu anderen, als den
vorbezeichneten Marktzeiten dürfen Waaren aller
Art nur mit besonderer Genehmigung der Polizei-
und der Gemeindebehörde, nach vorheriger Ver¬
einbarung der zu zahlenden Standgeldes pp. mit
letzterer zum Verkaufe aufgestellt und feilgeboten
werden.

8 29. Sofern nicht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, werden
Uebertretunaen dieser Marktordnung mit Geld¬
strafe bis zu 30 Mk. und im Falle des Unver¬
mögen» mit Hakt bis zn drei Tagen bestraft.

8 30. Vorstehende Volizeiverordnung(Markt¬
ordnung) tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung
in Krast.

Mit diesem Zeitpunkte werden ausgehoben:
„Die Marktordnung vom 10. März 1876,

ferner die Polizei-Verordnung vom 30. April 1895,
betreffend da« Fernhalten der Hunde von den
Marktplätzen, sowie alle sonstigen, dieser Ver¬
ordnung entgegenstehenden älteren Bestimmungen".

Wiesbaden , den1. Dezeniber 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.
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Ortsstatnt
für die obligatorische kaufmännische Fort¬

bildungsschule in Wiesbaden.
Auf Grund der §§ 120 . 142 linb 160 der

Gewerbeordnung für bas Deutsche Reich in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26 . Juli 1900
(R .-G .-BI . S . 871 ff.) wird nach Anhörung
betbeiligter Handeltreibender und Angestellter mit
Zustimmung der Stadtverordueten -Versammlung
Nachstehendes festgesetzt.

8 1.
Alle im Bezirk der Stadt Wiesbaden stch regel¬

mäßig aufbaltenven Angestellten beiderlei Geschlechts
in Wiesbadener Handelsgeschäften,die das 18 . Lebens¬
jahr noch nicht vollendet haben , sind verpflichtet,
di « Hierselbst errichtete öffentliche kansmännische
Fortbildungsschule an den festgesetzten Tagen und
Stunden zu besuchen und an dem Unterrichte
thcilzunehwen.

Die Festsetzung der Lehrfächer, der Tage und
Stunden des Unterrichts erfolgt durch den Magistrat
und wird in dem Organ für die amtlichen Bekannt¬
machungen des Magistrats zur öffentlichen Kennt¬
niß gebracht.

8 2.
Dauernd befreit von dieser Verpflichtung sind

fplche Angestellte , welche dem Schulvorstand den
Nachweis führen, daß sie in allen Lehrfächern der
kaufmännischen Fortbildungsschulediejenigen Kennt¬
nisse und Fertigkeitenbesitzen, deren Aneignung das
Zick der Anstalt bildet . Diejenigen , welche nur
tu einzelnen Lehrfächern diese Reife Nachweisen,
können von dem Unterricht in diesen befreit werden.

8 8.
Angestellte, die über 18 Jahr« alt sind, oder

im Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnen ohne
darin ihre Beschäftigung zu haben, können, wenn
der Platz auSrricht, auf ihr Ansuchen von dem
Schulvorstande zur Theilnahme am Unterricht
xugrlaffru werden.

84.

£  jede zum Besuche der Schule verpflichtete,; Handelsgeschäft anqestellte Person , ist der
sie beschäftigende Handeltreibende , sofern er im
Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnt oder sein
Gewerbe betreibt , verpflichtet , unbeschadet seine?
Ersatzanspruches an die Eltern oder den Vormund
des Schülers (der Schülerin ) einen Beitrag zu deu
Kosten der Unterhaltung der Schule von balb
jährlich 20 Mk . oder 10 Mk . im Voraus an die
Kasse der kaufmännischen Fortbildungsschule zu
leisten , je nachdem der Schüler - (die Schülerin ) an
hem fremdsprachlichen Unterricht theilnimmt oder
sticht . Freiwillig die Schule Besuchende haben den¬
selben Beitrag als Schulgeld zu zahlen . Bei nach-
aewiesener Bedürftigkeit des zahlunaspflichtiaeu
Handeltreibenden , des freiwilligen Schülers (der
Schülerin ) und deren Eltern kann das Schulgeld
auf Antrag vom Schulvorstande ermäßigt yder
«klaffen werben . Endigt das Arbeitsverhältniß
innerhalb 4 Wochen , so wird kein Schulgeld erhoben.

88.
Zur Sicherung des regelmäßigen Besuchs der

Fortbildungsschule durch die dazu Verpflichteten
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort
vildungsfchule und eines gebührlichen Verhaltens
her Schüler (Schülerinnen ) werden folgende Be¬
stimmungen erlaffcn:

1 . Die zum Besuche der Fortbildungsschule
Verpflichteten , sowie die freiwillige » Schüler
Schülerinnen ) müssen den Anforderungen des
Schulvorstandes Folge leisten , insbesondere sich zu
den für sie bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
«Infinden und dürfe » dieselben ohne Erlaubniß des
Schulvorstandes , oder eine nach dessen Ermessen
genügende Entschuldigung weder ganz noch zum
Thetl versäumen.

2 . Sie müssen die für die Stunden vor-
pefchriebcnen Lernmittel in ordentlich gehaltenem
Zustande in den Unterricht mitbringen.

8 . Sie haben ihren Lehrern und Lehrerinnen
stete mit der schuldigen Achtung und Ehrerbietung
zu beMnen.

4 . Sie dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliches Betragen stören , noch die Schulgeräthe
find Lehrmittel verderben oder beschädigen.

6 . Sie haben stch auf dem Wege zur und von
her Schule gesittet zu benehmen und jedes Unfugs
und Lärmen? zu enthalten.

6 . Sie haben die Bestimmungen der für die
kaufmännische Fortbildungsschule zu erlaffendeu
Schulordnung zu befolgen.

Zuwiderhandlungen werden nach § 160 No . 4
der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekauut-
machung vom 86 . Juli 1900 (R .-K .- Bl . 871 ff.)
mit Geldstrafe bis zu 20 Mk ., im Unvermögensfalle
mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft , sofern nicht nach
g esetz lichen Bestimmungen eine höhere Strafe ver-

wirkt rst. § g,
Eltern und Vormünder dürfen ihre zum Be-

suche der Fortbildungsschule verpflichteten Söhne
Und Töchter oder Mündel nicht davon abhalten,
müssen ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit
gewähren.

8 7.
Dir Handeltreibenden haben die von ihnen

beschäftigten , nach vorstehenden Bestimmungen schul¬
pflichtigen Angestellten spätestens am 6. Tage nach
deren Annahme zum Eintritt in die Fortbildungs¬
schule bei deck Magistrat anzumelden und spätestens
am 8. Tage nach Beendigung des Arbeitsverhält-
niffes beim Magistrat wieder abzumelden. Sie
haben die zum Besuche der Fortbildungsschule
Verpflichteten io zeitig von der Arbeit zu entlasse»,
daß sic rechtzeitig und , soweit erforderlich , um-
geveidet im Unterricht erscheinen können.

8 8.
Die Handeltreibenden haben den von ihnen

beschäftigten Angestellten , die durch Krankheit
am Besuche des Unterrichts gehindert waren , bei dem
nächsten Besuche der Fortbildungsschule hierüber
«ine Bescheinigung mitzugeben . Wenn sie wünschen,
daß Angestellte au ? dringenden Gründen vom
Besuche des Unterrichts für einzelne Stunden oderSrlängere Zeit entbunden werden, so haben siees bei dem Leiter der Schule so zeitig vorher

8 beantragen, daß dieser nöthigenfalls die Ent-eidung des Schulvorstandes cinholen kann.

8 9.
Eltern und Vormünder , die dem 8 6 entgegcn-

handeln , und Handeltreibende , welche die im § 7

vorgeschriebenen An - und Abmeldungen überhaupt
nicht oder nicht rechtzeitig machen , oder die von
ihnen beschäftigten schulpflichtigen Angestellten ver¬
anlassen , den Unterricht ohne Erlaubniß ganz oder
zum Thetl zu versäumen , oder ihnen die im § 8
vorgeschriebene Bescheinigung dann nicht mitgeben,
wenn die Schulpflichtigen Krankheits halber die
Schule versäumt haben , tverden nach 8 160 No . 4
der Gewerbe -Ordnung in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 26 . Juli 1900 (R .-G .-Bl.
S . 871 ff.) mit Geldstrafe bis zu 20 Mk . oder im
Unvermögensfalle mit Haft bis zu 6 Tagen bestraft.

WieSba - en . den 11. Dezember 1901.
Der Magistrat , von Jbell.

StädtischesLeihhaus zu Wiesbaden,
Neugasse 6.

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß,
daß da « städtische Leihhaus dahier Darlehen aus
Pfänder in Beträgen von 2 Mk . bis 2100 Mk.
auf jede beliebige Zeit , längsten « aber auf die
Dauer einer Jahres , gegen 10 pCt . Zinsen giebt
und daß die Taxatoren von 8 — 10 Uhr Vor-
mittaaS und von 2 —3 Uhr Nachmittags
im Leihhaus anwesend sind.

Die Seil,hanS -Deputation.

Bestätigt durch Beschluß des Bezirksausschusses
vom 6 . Februar 1902 . J .-No . B . A . 63.

Vorstehende « Ortsstatnt wird mit dem Be¬
merken bekannt gemacht , daß vorerst nur die unterst«
Stufe der im Ganzen für männliche Angestellte
auf drei , für weibliche Angestellte auf zwei Jahre
berechneten Unterrichtskiirsc eingerichtet werden soll,
und daß der Schulzwang dementsprechend auf
solche Angestellte beschränkt bleiben soll , die am
1. Jamiar 1902 oder später in hiesige Geschäfte
eingetreten sind.

Die hiesigen Handeltreibenden werden zugleich
aufgefordert , alle von ihnen beschäftigten , nach dem
Ortsstatut schulpflichtigen Personen , die seit dem
1. Januar l . I . bei ihnen eingetreten sind , binnen
sechs Tagen nach der ersten Veröffentlichung dieser
Aufforderung und alle in der Folge eintretenden
schulpflichtigen Personen spätestens am sechsten Tage
nach deren Annahme zum Eintritt in die Ford
bildungsschule im Rathhause , Zimmer No . 3,,an¬
zumelden , wo auch An - und Abmeldefornn'
auraeaeben werden.

Wiesbaden , den 1. April 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Nachstehend wird der 8 1 des Gemeinde-

beschlnsies vom 29 . Mai 1893 in der durch
Beschlüsse de? GemeinderatbS vom 6. und
Bürgerausschusses vom 21 . November 1890 , so
de « Bezirksausschusses vom 21 . November 1!

bangten veränderten Fasiung mit dem Bemer
zur Kenntniß gebracht , daß Zuwiderhandlnn
aegen diese Vorschrift gemäß 8 14 des Gese
vom 9 . März 1899 für jeden Uebertretnng?
mit Geldstrafe bis zu 160 Mk . oder mit £
bestraft werden kann.

8 1 . Innerhalb des Kemeindebezirk?
dt Wiesbaden darf das Schlachten von Och

^stieren , Kuben . Rindern , Schweinen . Kälbi
Schafen und Ziegen und zwar sowohl gewerbs¬
mäßig . als das nicht gewerbsmäßig betr
Schlachten , nur in der städtischen Schlachthaus-
aulage vorgenommen werden . Ausnahmsweisek
nur den Bewohnern entlegener Gehöfte , z.
AdamSthaler Hof , Fasanerie . Platte » . A.

inderen Antrag durch d -n Gemeinderatb gestl
werden , das Schlachten für ihren Bedarf (H<
schlachten ) auf dem Gedöste vorznnebmen.

Wenn ein Thier (Satz 3 des 8 1) außer)

schwere Erkrankung zun
und der Transport zu
so kann dasselbe , wenn
die Notbwendiakeit
bescheinigt , in dem

Bekanntmachung.
Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kennt-

uiß , daß die Kasse de « städtischen Krankenhauses
nur in den Vormittagsstunden von 8 bis 12fl - Uhr
für das Publikum geöffnet ist. *

Städtische Krankenhaus -Verwaltung.

Verzeichnis der Feuermelder und
der Schlüssel zu denselben.

Verdingung.
Die Ausführung der eiserner » Treppen mit

Geländer « nd der eisenbeschlaqenen Thüren
für den Nenban Gntenbergschitlc Hierselbst
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden . Angebotsfarmnlare können
während der Vormittagsdicuststunden im Rath¬
hause , Zimmer No . 41 , eiugesehen , auch von dort
gegen Baarzahlung von 26 Pf . bezogen werden
Verschlossene und mit der Aufschrift „H . A . 114
versehene Angebote sind spätestens bis

Samstag , de»» 4 . Oktober 1902»
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen . Die Eröffnung derAngebon
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter . Nur die mit dem vorgcschriebencn und
ausgefüllten Verdinguugsformular eingereichten
Angebote werden berückstchtigt . *

Znschlagsfrist : 4 Wochen.
Wiesbaden , den 23. September 1902.

Stadtbauamt , Abtheilung für Hochbau.

einer sofortiaen
Geböft aetödtet und

Schlachtung ist unter Vorlage der

Accise -Juspector alsbald Anreise zu erstatten,
geschlachtete Tbier einschließlich der Geweide
bi« zur Ankunft des Schlachtbans -Directors

welcher nach stattgebabter Beffchtianna
Verwendbarkeit des Fleische « cuischeidet,

über

hätte.
Wiesbaden , 1 September 1902.

Der Magistrat.

19 . Mai r
bestimmt:

8 1 .

Bekanntmochnnst.

Montags . Mittwochs und

zwar ans dem Matze rwitchen dem Grast - t
Kleinviebstall - daselbst , Viebmarki statt . Fällt
einen dieser Tage ein aeseblicher Fcsttaa . so w
der Viehmarkt an dem darauf folgenden T
abgebalten.

8 9 . Der Viehmarkt für Großvieh bear
um 11 .90 llbr Vormittag ? derjenige für Kleint
kexcl. Zuchtschweine ) um 11 Uhr Vormittaa ? >
derjenige für Zuchtschweine um 8 Ubr Marge

8 4 . Bis zum Schluß des Mgrktes ist
Verkehr mit Vieb allein ans die Sckflachtha
Anlage beschränkt . In der Stadt oder der St«
aemarkuna ist bis zu dieser Zeit der Handel
Vieb Untersaat.

Ebenso ist der Handel mit Vieb vor Beg
? Marktes in der Schlnchtbaus -Anlaoe verbo

E « dürfen in dieser Zeit ds« Handelsleute m
sich keinen Viebhandek betreiben.

8 6 . Nach Schluß des Marktes , um 1
Mchmittaas , stebt e« Jedem frei , da « auf '
. farkt ankaetriebene Vieb dorten ferner feiizuha
und dasiesbe mit Ausnahme de« in 8 6 qednö

'chkachtviebe ? znm Verkaufe oder Tausche in
Stadt , » verbringen.

8 6 . Die Viebhändker dürfen nur in
Schkachtbans -Ansage verkaufen . Es ist unter!
lasches Vieb znm Zwecke de» Verkaufes
Tausches in die Stadt z» brinaen.

8 9 . Ans den Markt darf nur aesnnde ? 5
gebracht werden . Es unterliegt alles znm M
gebrachte Vieb der volizeilichen Beschau (cst . 8
des Reichs -DiebseuchenaesetzeS vom 23 . Juni 18?

8 11 . Sofern nicht nach den allgemen
Strakaesetzen böbere Strafen verwirkt sind , web
Uebertretnngen dieser Darschrfften mit ' Geldbi
bi« zu 9 Mk . und im Falle de? Unvermögens
Haft bis zu drei Tagen bestraft.

Wiesbaden , 1. September 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt wäbrend der

! Mntermonate — Oktober bis einschließlich März
um 10 Uhr Vormittags.

1 Städt . Aeeife -Amt.

Lfde . 8
No . z

3c
irk Straße fl io. §

i .’ r f Aarstraße 12 ' ff

2 II Albrecht -NicolaS-
straße Ecke <

3 n Bahnhokstraße 15 L

4 1 Bicbr . - Möhring-
straße Ecke fl

5

6

1

iii

Biebricherstraße
am Rondel am
WärterhauS

Bierstadterstraße
d

12 g
s

7 111 Bierstadterstraße-
Alwinenstr .Ecke

I

§

8 1 Bleichstraße 30 §

9 111 Knrsaalplatz , alte
Colonnade d

10 1 Dotzbeimerstraße 66
11 IV Emilicn -Kapellcn-

straße Ecke
12 1 Emser - Qnericld-

straße Ecke

13 11 Frankfurterstrabe 20

14 n Frnnkfurterstr .-
Martinstr . Ecke

: 1 16 11 Friedr .-Wilhelm-
straße Ecke

16 iii Gartenstraßc 14

t 17 IV Geisbcrgstraße 5

t 18
1

IV GeiSberg -Jd-
steinerstr . Ecke

- 19
1 I
tt

11 Goethestraßc-
Adolphs - Allee
Ecke

i 20
ITI

IV Gustav - Adolf -
Hartingstr . Ecke

l\  21 IV Kapellenstraße 30

n 22 1 Karl -Rheinstr .Ecke
e 28
n I
n

IV Kochbrunnenplatz
(Badhaus zur
Rose)

* I 24

"I 25

I

IV

Ladn -Walkmühl°
straße Ecke

Langgaffe 24
26 II Mainzerstraßc 14

s E
II Mainzerstraße 64

28
n

II Mainzerstraße (im
Archivqebäude) 64

h 29 I Michelsbera 11
d 80
ifl

I Moritz - Albrccht-
straße Ecke

t\ 31 IV Nerostratze 34

it 82 IV Nerothal 21
b 88 IV Nerothal 43
d I Oranienstraße 9
s . I
er 1

m Park -Bodenstedt-
straße Ecke

62?- 88 IV Platterstraße
t- I Rheinstraße 26
it 00 11 do. 33

IN 89 11 do. 34

er 40 1 do. 90
41 IV Schachtstraße 25

k" 42m “ 1 Schiersteinerstr. 6

en  43ftt 40 11 Schlachthausstr. 24

,ic  44
er I

11 Schöne Aussicht,
gegenüber der
Rößlerstraße

124-n IV Schulberg
46 I Schwalbacherstr. 18

eb , 7rFt IV do. 38

17 48
0).
en I

II] Sonnenbergerstr.
gegenüber dem
Leberberg a . d
Stange

(n I 40 II) Sonnenbergerstr. 50

rn+ ^ I "V Stiftstraße 30
* ! 5: rv Taunnsstraße 67I 55 Walkmüblstraße 30

5t f Walramstraße 19
— 6*t l i Westendstraße 1

Schlüffclhabcn:

Fuhr¬
unternehmer.

Hausmeister.
iotcnmeister

Reg .-Geb.

richerstraßc6.

Brauerei,
chulpedelluni
l . Hoevfner,

Bism .-Rg . 23.

Aufseher.

Hellmnndstr.
llrchitect

Reichwein.

Fricdrichstr .1
fr . Kempin,

Gartenstr . 2.
flohr , Horeb

besitzer.

Groll , Kamm

Kaufmann.
x d. Angenhei

anstatt.
Neef , Kaufm.

L . Hartmann,
Walkmühlstr.

I . H - rtz.
Hobmann,
Instituts Vorst.

H . Hartmann.

d. Archivdiener.
IV .Polizci -Rev.

i . Landgerichts-
Gefängniß

Schlosser
R . Mayer.

der Schulpedell.

Paul Dauer.
imPostgcbäude.
Botenmeister

Reg .-Geb.
im Landesdir .-

Gebäude.
der Schulpedcll.
Schreinermstr.

Thurn.
Verwalt . Ver-

sorgungshaus
Portier im

Schlachthaus

i . Rothen Kreuz,
der Schulpedcll.
die Kasernen¬

wache.
i . Krankenhaus

der Schulpsdell.
E . Roos .Rentn.
Kopp , Gastw.
W . Knapp.
A . Heuß.

Bei Abgabe von Feuermeldungen ist immer
ein Feuermelder zu benutzen , der von dem Ort
des Brandes in de: Richtung nach der Feuer-
wache . Neugaffe « , liegt. *

Der Branddrrector.

Verdingung.
Für den Neubau deS VolkSbadeS an der

Roonstraße Hierselbstsoll die Lieferung und
das Anschlägen der sämmtlichen Beschlag-
theile für:

a ) die Glaserarbeiten — Loos 1 — ,
h ) die Schreinerarbeiten — Loos 2 —

im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden . Anqebotrformulare können während der
Vormittaasdienststlinden im Rathdausc , Zimmer
No . 41 , eingesehen , auch von dort gegen Baar-
zahiung oder bestellgeldfreie Einsendung von
60 Pf . für jedes Loos bezogen werden . Im letzteren
Falle sind die Geldsendungen an unseren technischen
Sekretär A »»drefi — Rathhan « hier — zu
richten . Verschlossene imd mit der Aufschrift

H . A . 114 Loos . . versehene Angebote sind
spätesten ? bis

Samstag , den 4 . Oktober 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher cinznreichen . Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter . Nur die mit dem vorgeschriebenen und
ausgefüllten Verdinaungsformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt . ZuschlagSfrist : 80Tage.

Wiesbaden , den 23. September 1902. *
Stadtbauamt » Abtheilung für Hochbau»

Verdingung.
Die Herstellung eines ca . 33 lsdm . langen

Betonrohrcanals des Profils 37,8/23 cm
in der Gobcnstrafie , vom provisorischen End¬
schacht oberhalb des Straßenkreuzes der Dreiweiden¬
straße bis zur 1. Parallelstraße zur Dreiweiden¬
straße , soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden . AngcbotSformularc , ^ Ver¬
dingungsunterlagen und Zeichnungen können
während der Vormittagsdienststunden im Rath-
haufe , Zimmer No . 67 , cingesebcn , die Verdingungs¬
unterlagen ausschließlich Zeichnungen auch von
dort gegen Baarzahlung oder bestellgeldfreie Ein¬
sendung von 60 Pf . bezogen werden . Verschlossene
und mit entsprechender Aufschrift versehene An¬
gebote sind spätestens bis

Dienstag , den 7 . Oktober 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einznreichen . Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter . Nur ' die mit dem vorgeschriebcncn und
ausgefüllten Verdinaungsformular eingereichten
Angebote werden berückstchtigt . Zuschlagsfrist:
14 Tage . , *

Wiesbaden , den 26 . September 1902.
Stadtbanamt,

, Abty . für Canalisationswesen.

Verdingung.
Die Ausführung a ) der Zugvorhänge —

Loos I — b ) der Kunstschmiede - Arbeiten
(innere und äußere Gitter ) — Loos II — wr den
Neubau der Gutenberqschule Hierselbst soll im Wege
der öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.
Angebotsformulare können währendder Vormittays-
dienstsiunden im Rathhause . Zimmer No . 41 , un¬
gesehen , auch von dort und zwar LooS I unentgeltlich,
Loos II gegen Baarzahlung oder bestellgeldfreie
Einsendung von 50 Pf . bezogen werden . In
letzterem Falle ist die Geldsendung an unseren
technischen Secretär Andres ; — RathhauS hier —
zu richten . Verschlossene und mit der Aufschrift
„H . A . 116 , Loos . . ." versehene Angebote sind
spätestens bis

Samstag » den 11 . Oktober 1902,
Vormittags 10 Nhr,

hierher einznreichen . Die Eröffnung der Angebote
erfolgt — unter Einhaltung der obigen Loos-
Reihenfolge — in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter . Nur die mit dem vorgeschriebenen und
ausgefüllten Verdinqungsformular eingereichten
Angebote werden , berücksichtigt . Zuschlagsfrist:
4 Wochen . *

Wiesbaden , den 29. September 1902.
Stadtbauamt , Abthcilung für Hochbau

- . 1 j

Dampfer-Fahrten.

Rhein - Dampfschifffahrt.
Kölnische and Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich Morgens 8, 9 .25
(Schnellfahrt ), 10 .20 bis Köln , 11 .30 (Güterschiff)
und 12 .50 bis Coblenz . Gepäckwagen von
"Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7 1/« Uhr.
Billets n . Auskunft in "Wiesbaden bei dem Agent
W . Bickel , Langgasse 20 . Telefon 2364 . P 329

Holland - Amerika -Llnie.

(General - Agenten für "Wiesbaden : Reisebüreau
J. Schottenfels & Co., Tbeater-Colonnade.)

D . „Noordam “ von Rotterdam nach Newyork,
19 . Sept . 7 .80 Km . Lizard passirt . D . „Ryndam“
von Newyork nach Rotterdam , 20 . Sept . Vorm,
von Newyork abgegarigen mit 73 Kajiits - und
186 Passagieren 8 . Classe . D . „Potsdam “ von
Newyork naoh Rotterdam , 23 . Sept . Nachm , in
Rotterdam eingetroffen . D . „Statendam “ von
Newyork naoh Rotterdam , 17 . Sept . Vorm , in
Rotterdajn eingetroffen . D . „Rotterdam “ von
Rotterdam nach Newyork , 20 . Sept . Nachm , in
Newyork eingetroffen . F330

Druck und Bering der L. Schellenberg 'scheu Hof-Buchdruckerei in Wiesbaden.
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